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Potenzial oder
Leistung?
Personalbeurteilung
im Rahmen des TVöD
Von Harald Burkhart und Hans-Dieter Boss

KURZ GEFASST

Ab dem 1. Januar 2007 wird im 
öffentlichen Dienst die leis-
tungsbezogene Bezahlung 
eingeführt. Durch den Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) bekommen die Kom-
munen die Instrumente für ein 
nach Leistung differenziertes 
Entgelt. Sie sind andererseits 
aber auch verpflichtet, eine 
Entgeltgestaltung mit leis-
tungsbezogenen Elementen 
einzuführen. Stufenaufstieg, 
Zielvereinbarung, Leistungs-
beurteilung, Verteilung des 
Leistungsentgelts, Dienstver-
einbarung mit dem Personalrat, 
Vorbereitung der Führungskräf-
te: Die allgemeine öffentliche 
Verwaltung ist gefordert, bis 
dahin ein praktikables und ge-
rechtes Modell zur leistungsbe-
zogenen Bezahlung zu konzi-
pieren und umzusetzen.

Welche personalwirtschaftlichen 
Instrumente sind zur leistungs-

bezogenen Entgeltdifferenzierung 
nach dem neuen Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst erforderlich und 
sachgerecht? Die Frage kann nicht 
allein nach rechtlichen und wirt-
schaftlichen Kriterien entschieden 
werden. Wegen ihrer Auswirkungen 
auf Führung und Zusammenarbeit 
hat sie strategische Bedeutung.

Begriffe
Die Einschätzung des Entwick-
lungspotenzials von Beschäftigten 
erstreckt sich allgemein auf deren 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse1. Dabei sind Fähigkeiten ange-
borene oder in einem Lernprozess 
erworbene allgemeine Leistungsbe-
dingungen oder Leistungsvorausset-
zungen – zum Beispiel Auffassungs-
gabe, Kreativität, Selbstständigkeit, 
Verhandlungsgeschick, Teamfähig-
keit. Fertigkeiten und Kenntnisse 
sind dagegen fach- oder aufgaben-
spezifische Leistungsdispositionen, 
zum Beispiel Rechtskenntnisse, 
Fremdsprachen, Arbeitstechniken. 
Die Zuordnung einzelner Beurtei-
lungsmerkmale ist dabei nicht immer 
eindeutig, kann insoweit für die Pra-
xis jedoch offen bleiben.

Die für die Potenzialeinschätzung 
verwendeten Kriterien finden sich 
allgemein auch in Anforderungspro-
filen2. Die Prognose bezieht sich dar-
auf, wie weit ein Beschäftigter die-
sem Anforderungsprofil entspricht. 
Sie ist zukunftsbezogen3 und dient 
der Personalführung und Personal-
entwicklung.

Klar abgrenzbar davon ist jedoch der 
Begriff der Leistung. Er ist definiert 
als die während einer bestimmten 
Zeit erbrachte Arbeit4. Hauptaspek-
te der Arbeitsleistung sind unter 
anderem Qualität und Quantität des 
Arbeitsergebnisses und die dafür 
aufgewendete Arbeitszeit. Zusätzli-
che Leistungsaspekte können in die 
Beurteilung einfließen, zum Beispiel 
Pünktlichkeit, Termintreue, Verläss-
lichkeit, Flexibilität. Sie ist, bezogen 
auf einen zurückliegenden Zeitraum, 
bilanzierend5. Prognosen über das 
künftige Leistungsverhalten von Be-
schäftigten sind kaum möglich. Es 
hängt davon ab, in welchem Maß 
es dem Beschäftigten gelingt, seine 
Leistungsdispositionen – Fähigkei-

ten, Fertigkeiten und Kenntnisse – in 
nutzbare Arbeitsergebnisse umzu-
setzen. Einschränkungen können 
sich aus der körperlichen oder men-
talen Fitness, aus Umgebungsein-
flüssen, aber auch aus der Motivati-
on und der Einsatzbereitschaft des 
Beschäftigten ergeben. Ein Zurück-
halten der Arbeitsleistung – bis zur 
Leistungsverweigerung – ist durch-
aus auch bei hoch qualifizierten Be-
schäftigten zu beobachten.

Anstelle des aktuelleren Begriffs 
der Potenzialeinschätzung – auch 
Eignungsbeurteilung oder Poten-
zialbeurteilung6 – wird häufig von 
Personalbeurteilung oder Mitarbei-
terbeurteilung gesprochen. Logisch 
ist Personalbeurteilung jedoch der 
Oberbegriff, der Potenzialeinschät-
zung und Leistungsbeurteilung um-
fasst. In Fachliteratur und Personal-
praxis wird nicht selten auch dann 
von Leistungsbeurteilung gespro-
chen, wenn eine umfassende Perso-
nalbeurteilung gemeint ist7.

Rechtliche Unterscheidung
Grundgesetz

Eine verfassungsrechtliche Grundla-
ge hat die Beurteilung der Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes in 
Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Die 
Bestimmung regelt den Zugang zu 
öffentlichen Ämtern nach der „Eig-

Harald Burkhart (li.) ist Referent für Organisation 
und Personalwesen beim Gemeindetag Baden-
Württemberg, Hans-Dieter Boss (re.) ist Geschäfts-
führer der IMAKA Beratungsgesellschaft in Leon-
berg

 1 Raschke, Personalbeurteilung
 2 KGSt, Organisationsmanagement, Kap. 6
 3 Klaus, in Goller: Verwaltungsmanagement, 

Kap. C 7.3
 4 Gabler Wirtschaftslexikon; REFA,

Betriebsorganisation
 5 Raschke, a.a.O.
 6 Gabler Wirtschaftslexikon
 7 so Klaus, a.a.O., Kap. C 7.2; differenzierend 

dagegen Schnellenbach, Beurteilung,
RdNr. 218 ff.
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nung, Befähigung und fachlichen 
Leistung“. Sie gilt als Maßstab für 
die Auswahl externer Bewerber, aber 
auch für die interne Besetzung von 
Dienstposten, etwa durch Beförde-
rung8 und unabhängig vom Rechts-
verhältnis, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird9. Artikel 33 Absatz 2 
GG unterscheidet zwischen

• Eignung, die als umfassendstes 
Qualifikationsmerkmal beide an-
deren einschließt,

• Befähigung, also dem Rüstzeug 
für die in Aussicht genommene 
Tätigkeit, und

• fachlicher Leistung, die sich im 
Allgemeinen aus der praktischen 
Bewährung ergibt10. „Soweit ... 
fachliche Leistungen den Bewer-
ber ausweisen, ist auf die ‚Befä-
higung‘ für diesen Bereich nicht 
mehr abzustellen“11.

Nach Maunz/Dürig ist beim Einsatz 
der Beurteilungsinstrumente also zu 
unterscheiden zwischen Prognose-
instrumenten, auf die bei externen 
Bewerbern zurückzugreifen ist, und 
einer Eignungsbeurteilung nach un-
ter Beweis gestellter Leistungsfähig-
keit. Letztere basiert auf mehr oder 
weniger sicheren Fakten, auf die bei 
externen Bewerbern häufig nicht 
zurückgegriffen werden kann. Eine 
solche faktenbezogene Leistungs-
beurteilung hat demnach, soweit 
möglich, Vorrang vor Eignungspro-
gnosen.

Beamtenrecht

Die grundgesetzliche Unterschei-
dung findet sich auch in Paragraf 
115 Landesbeamtengesetz BW. Be-
amtenrechtlich wird in den Ausfüh-
rungsbestimmungen dann zwischen 
Leistungsbeurteilung und Befähi-
gungsbeurteilung unterschieden (§ 4 
BeurtVO für die Landesbeamten 
BW). Zwischen beiden Beurteilungs-
aspekten wird auch verfahrensmäßig 
unterschieden.

Arbeits- und Tarifrecht

Personal- und Leistungsbeurteilung 
sind arbeitsrechtlich nicht näher 
definiert. Aus Paragraf 82 Absatz 2 
BetrVG ergibt sich ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Erörterung der 
Leistungsbeurteilung und der beruf-
lichen Entwicklung. Die Bestimmung 
regelt nicht, in welcher Form die 
Beurteilung vorgenommen wird. Be-
urteilungsgrundsätze können mit Zu-
stimmung des Betriebsrats betrieb-
lich aufgestellt werden (§ 94 Abs. 2 
BetrVG); ähnlich das Personalvertre-
tungsrecht des öffentlichen Dienstes 
(§ 79 Abs. 3 LPVG BW)12.

Leistungsbewertung nach TVöD

Die Tarifverträge für den öffentli-
chen Dienst (BAT, BMT) enthielten 
bisher keine Bestimmungen über die 
Beurteilung von Beschäftigten. Mit 
der Einführung des Leistungsent-
gelts durch den seit dem 1. Oktober 
2005 geltenden TVöD gewinnt die 
Leistungsbeurteilung für kommunale 
Arbeitnehmer erhebliche Bedeutung. 
Tariflich ist jedoch kein bestimmtes 
Verfahren zur Leistungsfeststellung 
vereinbart.

Leistungsentgelt

Zur Festsetzung des Leistungsent-
gelts ist allgemein ein Vergleich zwi-
schen angestrebten und erreichten 
Zielen (Zielvereinbarung) oder eine 
systematische Leistungsbeurteilung 
möglich (§ 18 Abs. 3 TVöD-VKA). 
Leistungsbewertung ist definiert als

• Feststellung der erbrachten Leis-
tung,

• nach messbaren oder anderwei-
tig objektivierbaren Feststellungen 
oder

• durch aufgabenbezogene Bewer-
tung.

Messbar oder objektiv feststellbar 
sind im Arbeitsalltag nur die erbrach-
ten Arbeitsleistungen. Aus ihnen 
kann zwar auf die Befähigung des 
Beschäftigten geschlossen werden; 
messbar oder objektiv feststellbar ist 
diese aber allenfalls durch speziel-
le Prüfungsverfahren, zum Beispiel 
Assessment Center. Auch aus der 
Alternative ergibt sich, dass die Tarif-
parteien an eine aufgabenbezogene 
Beurteilung der Leistung, also eine 
Orientierung am erbrachten Arbeits-
ergebnis gedacht haben.

Leistungsbewertung im Sinne von 
Paragraf 18 TVöD zielt auf die Be-
messung des Leistungsentgelts. Die 
geforderte Qualifikation des Be-
schäftigten beeinflusst bereits nach 
herkömmlichem Tarifrecht (u. a. § 22 
BAT) die Entgeltfindung ganz ent-
scheidend. Andere Einflussfaktoren 
wie Alter und Familienstand sind in 
den TVöD nicht übernommen wor-
den. Zwar sind Einzelheiten der Ein-
gruppierung im TVöD derzeit noch 
nicht geregelt. Die Tarifparteien sind 
sich aber grundsätzlich einig darü-
ber, dass das in Paragraf 22 BAT be-
stimmte Verfahren der Anforderungs-
bewertung auch im TVöD Grundlage 
der Entgeltfindung sein soll.

Das Leistungsentgelt hat daneben 
eine Ergänzungsfunktion, mit dem 
die aktuelle Leistung honoriert wer-
den soll. Ein variables Leistungs-
entgelt wäre sinnlos, wenn es nach 

demselben Maßstab bemessen wür-
de, wie das Fixum. Das Gehaltssys-
tem des TVöD folgt erkennbar der 
Logik, dass ein Fixum für langfristig 
fixe Befähigungen gezahlt wird, die 
vom Beschäftigten zur Erfüllung dau-
erhafter Anforderungen verlangt wer-
den. Damit wird eine durchschnittli-
che Arbeitsleistung abgegolten. Für 
eine kurzfristig variable, überdurch-
schnittliche Arbeitsleistung wird das 
variable Leistungsentgelt gezahlt.

Stufenaufstieg

Ein weiteres Instrument der Leis-
tungsdifferenzierung ist der Stufen-
aufstieg (§ 17 Abs. 2 TVöD). Maß-
gebend für einen beschleunigten 
oder gestoppten Aufstieg in den 
Gehaltsstufen ist die Leistung des 
Beschäftigten. Der leistungsabhängi-
ge Stufenaufstieg soll anderen Zielen 
dienen als das Leistungsentgelt nach 
Paragraf 18 TVöD (Protokollerklä-
rung zu § 17 Abs. 2 TVöD). Er soll 
„insbesondere die Anliegen der Per-
sonalentwicklung“ unterstützen. Per-
sonalentwicklung verfolgt das Ziel, 
die Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Mitarbeiter auszuschöp-
fen. Dabei wird die Qualifikation der 
Beschäftigten mit Blick auf die künf-
tige Entwicklung von Anforderungs-
profilen gefördert. Die Personalent-
wicklung ist Teil des betrieblichen 
Anreizpotenzials13.

Diese Ziele kann ein leistungsdiffe-
renzierter Stufenaufstieg unterstüt-
zen:

Mit einem Stopp des Stufenaufstiegs 
wird dem Beschäftigten signalisiert, 
dass seine Leistung nicht den durch-

 8 Maunz/Dürig, GG-Komm.,
RdNr. 18 zu Art. 33

 9 a.a.O. RdNr. 12
 10 a.a.O. RdNr. 19
 11 a.a.O. RdNr. 20
 12 s.a. Rooschüz/Amend/Killinger,

Nr. 21 zu § 79 LPVG
 13 Gabler Wirtschaftslexikon; Eichhorn,

Verwaltungslexikon
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schnittlichen Anforderungen seiner 
Entgeltstufe entspricht. Ein weiteres 
Ansteigen seines Fixums wird ver-
hindert. Dass das Leistungsdefizit 
auf Qualifikationsmängeln beruht, ist 
aber nicht Voraussetzung für diese 
Maßnahme.

Mit einer Beschleunigung des Stu-
fenaufstiegs erreichen leistungs-
starke Beschäftigte schneller ein 
höheres Fixum. In der Logik des 
TVöD-Entgeltsystems setzt der 
Einsatz dieses Instruments voraus, 
dass eine Potenzialeinschätzung 
die Erwartung rechtfertigt, der Be-
schäftigte könne auf längere Sicht 
eine überdurchschnittliche Leistung 
erbringen. Das gilt entsprechend für 
die Entscheidung, einen Aufstiegs-
stopp aufzuheben.

Daraus kann gefolgert werden, dass 
für Entscheidungen nach Paragraf 
17 TVöD eine über die Leistungs-
beurteilung hinausgehende Befä-
higungsbeurteilung (Potenzialein-

schätzung) erforderlich ist. Recht-
lich zwingend ist dieser Schluss aber 
nicht. Tarifrechtlich begründbar ist 
lediglich eine Leistungsbeurteilung 
im engeren Sinn, die sowohl der 
Verteilung des Leistungsentgelts als 
auch Entscheidungen über den Stu-
fenaufstieg zugrunde gelegt werden 
kann.

Wirtschaftliche Überlegungen
Im Sinne eines ökonomischen Ein-
satzes personalwirtschaftlicher In-
strumente würde das bedeuten,

• eine auf die aktuellen Arbeitser-
gebnisse bezogene Leistungs-
beurteilung jährlich vorzunehmen 
(Regelbeurteilung), soweit das 
Leistungsentgelt nach Paragraf 
18 TVöD im Einzelfall nicht aus-
schließlich nach Zielvereinbarung 
gezahlt wird,

• eine umfassende, auch Qualifikati-
onsmerkmale einschließende Per-
sonalbeurteilung allenfalls dann zu 
erstellen, wenn ein Stufenaufstieg 
heransteht oder beschleunigt her-
beigeführt oder ein Aufstiegsstopp 
überprüft werden soll (Anlassbeur-
teilung).

Das vorausgesetzt, wäre eine um-
fassende Personalbeurteilung für die 
meisten Beschäftigten nur in einem 
vier- bis sechsjährigen Turnus zu er-
stellen. Eine häufigere umfassende 
Personalbeurteilung als Regelbeur-
teilung, etwa aus Gründen der Per-
sonalführung, ist möglich, wohl auch 
ratsam, aber tariflich nicht erforder-
lich. Auch aus anderen als den in 
Paragraf 17 Absatz 2 TVöD genann-
ten Anlässen kann eine umfassende 
Personalbeurteilung als Anlassbe-
urteilung sinnvoll sein, zum Beispiel 
Ende der Probezeit, Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten, Zeugnis-
erteilung.

Dafür spricht auch, dass sich die 
Befähigung von Beschäftigten in 
der Regel nicht kurzfristig ändert. All-
gemeine und fachbezogene Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse 
werden in Schule, Studium und Be-
rufsausbildung erworben. Zwar soll 
die Halbwertszeit fachlicher Kennt-
nisse immer kürzer werden, noch im-
mer zeigen sich die Folgen vernach-
lässigter Information und Fortbildung 
aber meist erst in einer mehrjährigen 
Entwicklung. Dagegen ist die Ar-
beitsleistung mancher Beschäftigter 
sehr variabel, oft auch innerhalb kur-
zer Zeit und unter dem Einfluss vieler 
Faktoren erheblich schwankend. 
Dem kann in der Personalpraxis 
durch den differenzierten Einsatz von 

Personalbeurteilung, Potenzialein-
schätzung und Leistungsbeurteilung 
Rechnung getragen werden.

Auswirkungen auf Führung 
und Zusammenarbeit
Allein unter dem Aspekt der Auf-
wandsminimierung sollte die Frage, 
wie häufig und umfassend Beurtei-
lungen vorgenommen werden sollen 
aber nicht entschieden werden. Eine 
Intensivierung der Personalführung 
in der Kommunalverwaltung – und 
darin liegt die strategische Chance 
des neuen TVöD-Leistungsentgelts 
– erfordert eine regelmäßige Infor-
mation der Führungskräfte über den 
Stand der Personalentwicklung. Die-
ses aus der Personalbeurteilung ent-
stehende, dynamische Bild ist auch 
Grundlage für regelmäßige Mitarbei-
tergespräche.

Dauerhafte Motivation der Beschäf-
tigten erfordert ein als transparent 
und chancengleich empfundenes 
Beurteilungsverfahren. In diesem 
Sinne kann eine auf die Hauptas-
pekte einer Leistungsbeurteilung 
– Arbeitsmenge und Arbeitsgü-
te – reduzierte Beurteilung wohl 

Wettbewerb zur 
Verkehrssicherheit
Die Verbesserung der Verkehrssicherheit 
ist auch ein Anliegen der Fahrzeugindus-
trie. Die Firma Renault hat einen Wettbe-
werb mit dem Titel „safety stars“ ausge-
lobt. Der Wettbewerb wird unter anderem 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat durchgeführt und 
steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung.

Bis zum 16. Juli 2006 können besonders 
vorbildliche Aktionen der Verkehrssicher-
heit in sechs Kategorien – Ehrenamt 
und private Initiativen, Kindergärten und 
Schulen, Fahrschulen, Polizei, Kom-
munen und Länder sowie Lebensretter 
– nominiert werden. Gesucht werden vor 
allem Menschen, die sich mit persönli-
chem Engagement und mit unkonventi-
onellen Ideen für mehr Verkehrssicher-
heit einsetzen. Weitere Informationen 
sind erhältlich unter der Internetadresse 
www.safetystars.de.

kaum genügen. Zumindest sollte sie 
durch weitere Aspekte der Arbeits-
leistung ergänzt werden. Wenige 
Beurteilungskriterien lassen auch 
nur ein wenig differenziertes Urteil 
zu. Hängt allein von einer solchen 
Minimalbeurteilung die Verteilung 
des Leistungsbudgets ab, wird das 
von vielen Beschäftigten nicht mehr 
als ausreichend gerecht empfunden 
werden; eine nachhaltige Beein-
trächtigung des Betriebsklimas und 
der Motivation wäre zu befürchten. 
Erfahrungen aus der Privatwirtschaft 
bestätigen das.

Das Gestaltungsspektrum eines Be-
urteilungskonzepts für die Umset-
zung des TVöD-Leistungsentgelts 
reicht von der reinen Leistungsbeur-
teilung bis zur jährlich umfassenden 
Potenzialeinschätzung. Diese perso-
nal-strategisch wichtige Weiche ist in 
jeder Kommunalverwaltung individu-
ell zu stellen. 
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